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(54) Kamera zur Überwachung von Maschinenfunktionen eines Fahrzeuges sowie Verwendung 
einer Kamera

(57) Die vorliegende Erfindung betriff eine Kamera
(1) zur Überwachung von Maschinenfunktionen eines
Fahrzeuges (20, 30), welche am oder im Fahrzeug (20,
30) angeordnet ist, wobei die Kamera (1) ein Gehäuse
(2) umfasst, in dem ein Objektiv (3) sowie eine vor dem
Objektiv (3) angeordnete erste Scheibe (4), die das Ob-
jektiv (3) vor Umgebungseinflüssen schützt, angeordnet
sind, wobei in dem Gehäuse (2) wenigstens ein Heize-
lement (10) benachbart zu der ersten Scheibe (4) be-
nachbart angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kamera
zur Überwachung von Maschinenfunktionen eines Fahr-
zeuges gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Wei-
terhin betrifft die Erfindung die Verwendung einer Kame-
ra an einer selbstfahrenden landwirtschaftlichen Ernte-
maschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 10.
[0002] Der Einsatz einer Kamera zur Überwachung
von Maschinenfunktionen eines Fahrzeuges ist hinläng-
lich bekannt. So beschreibt die EP 1344445 A1 die Ver-
wendung einer Kamera zur Überwachung der Ausrich-
tung eines Auswurfkrümmers eines selbstfahrenden
Feldhäckslers bezüglich eines Begleitfahrzeuges, wel-
ches Erntegut aufnimmt. Aus der EP 1916126 B1 ist es
bekannt, eine Kamera zur Unterstützung des Ankoppel-
vorganges zwischen einem Mähdrescher und einem
Schneidwerkswagen zu verwenden, während der Mäh-
drescher rückwärts auf den Schneidwerkswagen zufährt.
Die EP 1763988 A1 beschreibt die Verwendung einer
Kamera im Kornelevator eines Mähdreschers, um die
Qualität des geförderten Erntegutes beurteilen zu kön-
nen. Die Information über die Qualität wird wiederum für
die Einstellung von Maschinenparametern herangezo-
gen.
[0003] Bei einem Einsatz einer Kamera kommt es un-
ter ungünstigen Witterungsbedingungen zu Einschrän-
kungen auf Grund kondensierender Feuchtigkeit auf der
Scheibe, die das Objektiv vor Umgebungseinflüssen wie
Feuchtigkeit oder Verschmutzung schützt. Dies beein-
trächtigt die Qualität der von der Kamera aufgenommen
und auf einem Bildschirm bereitgestellten Bilder, wo-
durch die Überwachungsfunktion beeinträchtig wird.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Kamera der eingangs genannten Art bereitzustellen, die
den genannten Nachteil nicht aufweist.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 10 ge-
löst.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Gemäß dem Anspruch 1 wird vorgeschlagen,
dass in dem Gehäuse wenigstens ein Heizelement zu
der ersten Scheibe benachbart angeordnet ist. Durch das
wenigstens eine Heizelement kann das Kondensieren
von Feuchtigkeit auf Grund eines Temperaturgefälles
gegenüber der Umgebung an der ersten Scheibe ver-
mieden werden.
[0008] Vorzugsweise kann eine zweite Scheibe auf
der dem Objektiv abgewandten Seite der ersten Scheibe
beabstandet zu dieser lösbar am Gehäuse angeordnet
sein. Die Verwendung einer zweiten Scheibe dient dem
Schutz der dahinterliegenden Glasscheibe, die den das
Objektiv umgebenden Raum des Gehäuses gegenüber
der Umgebung dichtend verschließt, um das Eindringen
von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Der Einsatz
einer derartigen Kamera unter Bedingungen, die zu einer
starken Verschmutzung bis hin zum Oberflächenver-

schleiß der ersten Scheibe auf Grund der abrasiven Wir-
kung des Erntegutes aber auch bei der manuellen Rei-
nigung der ersten Scheibe führen würden, hätte bei der
Verwendung konventioneller Kameras zur Folge, dass
diese vollständig ausgetauscht werden müssten. Durch
die Verwendung der zweiten Scheibe wird erreicht, dass
Verschmutzungen auf der zweiten Scheibe manuell be-
seitigt werden können und dass im Bedarfsfall die zweite
Scheibe ausgetauscht werden kann, wenn der Ver-
schleiß der Oberfläche durch das Reinigen oder die ab-
rasive Wirkung des Erntegutes zu groß geworden ist.
[0009] Hierzu kann die zweite Scheibe in einem Wech-
selrahmen gehaltert sein. Der Wechselrahmen ermög-
licht eine einfache Montage und Demontage der zweiten
Scheibe zu Zwecken der Reinigung wie auch des Aus-
tausches.
[0010] Vorteilhafterweise kann die zweite Scheibe als
ein Filter ausgeführt sein. Hierzu kann die zweite Scheibe
in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen durch eine
Scheibe ersetzt werden, die eine an die herrschenden
Lichtverhältnisse angepasste Tönung aufweist. Eben-
falls denkbar wäre der Einsatz einer selbsttönenden
Scheibe, die in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen
den Grad der Lichtdurchlässigkeit automatisch verän-
dert.
[0011] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass an einem die erste Scheibe
halternden Rahmen und/oder dem Wechselrahmen zu-
mindest eine Austrittsöffnungen angebracht ist, durch die
auf die Oberfläche zumindest einer der beiden Scheiben
ein Fluid gerichtet ausbringbar ist. Die zumindest eine
Austrittsöffnung ist derart an dem Rahmen beziehungs-
weise dem Wechselrahmen angeordnet, dass ein gerich-
teter Fluidstrom über die Oberfläche zumindest einer der
beiden Scheiben ausgebracht wird. Durch das die Ober-
fläche überströmende Fluid können sich auf der ersten
beziehungsweise zweiten Scheibe ansammelnde Ver-
schmutzungen zumindest teilweise beseitigt werden. Als
Fluid kann vorzugsweise Wasser oder Druckluft zum Ein-
satz kommen.
[0012] Insbesondere kann durch die zumindest eine
Austrittsöffnung ein kontinuierlicher Fluidstrom ausbring-
bar sein. Die Ausbringung eines kontinuierlichen Fluid-
stromes bildet eine Art Vorhang vor der ersten bezie-
hungsweise zweiten Scheibe aufgebaut werden, durch
den eine Ablagerung von kleinen Erntegutpartikeln wie
Staub auf der Oberfläche weitgehend verhindert werden
kann. Dabei ist die Verwendung von Druckluft als Fluid
die günstigere Variante.
[0013] Vorteilhafterweise kann der Wechselrahmen
kraft- und/oder formschlüssig mit dem Gehäuse verbind-
bar und von diesem zerstörungsfrei lösbar sein. Dabei
hat sich eine Schraubverbindung als besonders vorteil-
haft erwiesen. Denkbar sind jedoch auch Clipsverbin-
dungen.
[0014] Insbesondere kann das wenigstens eine Heiz-
element elektrisch betreibbar sein. Dies stellt eine ko-
stengünstige und platzsparende Variante dar.
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[0015] Hierzu kann das wenigstens eine Heizelement
einen oder mehrere Widerstände aufweisen. Dabei kön-
nen der oder die Widerstände auf einem an den Quer-
schnitt des Gehäuses angepassten, im Wesentlichen
ringförmigen Einbaubauteil angeordnet sein, welches im
Inneren des Gehäuses im Bereich der ersten Scheibe
angeordnet werden kann. Das Einbaubauteil kann ein-
teilig oder mehrteilig ausgeführt sein, entsprechend der
Komplexität des Aufbaus im Inneren des Gehäuses der
Kamera.
[0016] Vorzugsweise kann die Temperatur des wenig-
stens einen Heizelementes steuer- oder regelbar sein.
Hierdurch ließe sich innerhalb eines vorgebbaren Tem-
peraturbereiches, in dem das wenigstens eine Heizele-
ment betrieben werden soll, auf Temperaturänderungen
der Umgebung reagieren.
[0017] Um eine ausreichende Wärmeleitung zwischen
dem wenigstens einen Heizelement und der ersten
Scheibe zu erreichen, kann ein die erste Scheibe auf-
nehmender Rahmen zumindest abschnittsweise aus ei-
nem Metall bestehen, der mit dem wenigstens einen Hei-
zelement in Verbindung steht.
[0018] Vorteilhafterweise kann der Rahmen, der die
erste Scheibe aufnimmt, mit der zweiten Scheibe in Ver-
bindung stehen. Dadurch wird eine Übertragung der
Wärme auch auf die zweite Scheibe sowie den Raum
zwischen der ersten und der zweiten Scheibe erreicht,
wodurch ein Kondensieren von Feuchtigkeit zwischen
der ersten und zweiten Scheibe sowie auf der Außensei-
te der zweiten Scheibe vermieden werden kann.
[0019] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung die
Verwendung einer Kamera nach einem der Ansprüche
1 bis 11 an einer selbstfahrenden landwirtschaftlichen
Erntemaschine, die eine Übergabevorrichtung zur Abga-
be von Erntegut an ein Begleitfahrzeug aufweist, die zwi-
schen einer Übergabeposition und einer Straßenfahrt-
position verschwenkt wird.
[0020] Gemäß dem Anspruch 12 wird vorgeschlagen,
dass die Kamera an der Übergabevorrichtung angeord-
net ist, wobei in Abhängigkeit von der Position der Über-
gabevorrichtung die Kamera Bilder von der Abgabe des
Erntegutes oder vom rückwärtigen Bereich der Erntema-
schine an eine Bildschirmeinheit übermittelt werden.
[0021] In vorteilhafter Weiterbildung ist vorgesehen,
dass in der Straßenfahrtposition der Übergabevorrich-
tung von der Kamera fahrtrichtungsabhängig Bilder des
rückwärtigen Bereiches der Erntemaschine an die Bild-
schirmeinheit übermittelt werden. Hierbei kann bei einem
Einlegen des Rückwärtsganges die Kamera aktiviert
werden, um dem Fahrer Bilder des rückwärtigen Berei-
ches bereitzustellen, um das Rückwärtsfahren sicher zu
gestalten und zu erleichtern.
[0022] Des Weiteren kann in der Straßenfahrtposition
der Übergabevorrichtung bei einem Fahrtrichtungs-
wechsel von Rückwärtsfahrt in Vorwärtsfahrt eine zeitli-
che Verzögerung bei der Abschaltung der Kamera vor-
gesehen sein. Die zeitliche Verzögerung des Abschal-
tens der Kamera dient dazu, für eine Übergangsphase

beim Wechsel von der Rückwärtsfahrt in die Vorwärts-
fahrt dem Fahrer Bilder des rückwärtigen Bereiches der
Erntemaschine bereitzustellen, um dem Fahrer während
dieser Übergangsphase etwaige im rückwärtigen Be-
reich plötzlich auftretende Hindernisse anzuzeigen.
[0023] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispieles näher beschrieben.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Kamera;

Fig. 2 eine schematisierte Teilschnittansicht eines
Gehäuses der Kamera gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Feldhäcks-
lers von hinten;

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht eines Mäh-
dreschers.

[0025] Die Darstellung in Fig. 1 zeigt eine perspektivi-
sche Ansicht einer Kamera 1, wie sie zur Überwachung
von Maschinenfunktionen eines Fahrzeuges zum Ein-
satz kommen kann. Hierzu ist die Kamera 1 entspre-
chend der zu Überwachenden Maschinenfunktion an
oder in dem Fahrzeug angeordnet, was beispielhaft ge-
mäß den Fig. 3 und 4, die einen Feldhäcksler bezie-
hungsweise einen Mähdrescher zeigen, erläutert wird.
Die Kamera 1 umfasst ein Gehäuse 2, welches auf einer
Seite durch einen Rahmen 5 sowie eine darin gehalterte
erste Scheibe 4 dichtend verschlossen ist. Weiterhin
zeigt die Darstellung gemäß Fig. 1 einen Wechselrah-
men 7, in dem eine zweite Scheibe 6 angeordnet ist, in
einer von dem Gehäuse 2 der Kamera 1 gelösten Posi-
tion. Der Wechselrahmen 7 ist durch Schraubverbindun-
gen mit dem Gehäuse 2 verbindbar, wie durch die
Schrauben 8 und die Gewindebohrungen 9 angedeutet
wird.
[0026] Die Darstellung in Fig. 2 zeigt eine schemati-
sierte Schnittansicht des Gehäuses 2 der Kamera 1 ge-
mäß Fig. 1. In dem Gehäuse 2 sind ein Objektiv 3 sowie
eine zugehörige, nicht dargestellte Elektronik angeord-
net. Das Gehäuse 2 ist, wie bereits ausgeführt, durch
eine in einem Rahmen 5 nicht lösbar gehalterte erste
Scheibe 4 verschlossen, um das Eindringen von Staub
oder Feuchtigkeit in das Gehäuse 2 zu verhindern. Der
die erste Scheibe 4 umgebende Rahmen 5 ist zumindest
abschnittsweise aus einem Material hergestellt, welches
sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet.
Insbesondere der die erste Scheibe 4 unmittelbar umge-
bende Abschnitt 12 des Rahmens 5 besteht aus einem
solchen Material.
[0027] Benachbart zu der ersten Scheibe 4 ist die zwei-
te Scheibe 6 in dem Wechselrahmen 7 angeordnet. Der
Wechselrahmen 7 ist durch eine kraft- und/oder form-
schlüssige Verbindung mit dem Gehäuse 2 lösbar ver-
bunden.
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[0028] Im Inneren des Gehäuses 2 ist wenigstens ein
Heizelement 10 zu der ersten Scheibe 4 benachbart an-
geordnet. Das Heizelement 10 ist elektrisch betreibbar
und weist einen oder mehrere Widerstände auf, um die
für das Erwärmen erforderliche Verlustwärme zu erzeu-
gen. Die Temperatur des wenigstens einen Heizelemen-
tes 10 kann steuer- oder regelbar sein, um auf sich än-
dernde Umgebungsbedingungen reagieren zu können.
Ein Außentemperaturfühler könnte hierfür einen Ver-
gleichswert liefern, der der Einstellung des wenigstens
einen Heizelementes 10 zu Grunde gelegt wird. Der die
erste Scheibe 4 aufnehmende Rahmen 5, der mit dem
wenigstens einen Heizelement 10 in Verbindung steht,
besteht zumindest in seinem Kontaktbereich 11 mit dem
Heizelement 10 vorzugsweise aus einem Metall, um eine
möglichst effiziente Wärmeübertragung zwischen dem
Rahmen 5 und dem Heizelement 10 zu erreichen.
[0029] Wie in Fig. 2 dargestellt, erfolgt die Anordnung
der zweiten Scheibe 6 benachbart zu der ersten Scheibe
4, wobei sich zwischen diesen ein geringfügiger Luftspalt
ausbildet. Um eine verlustarme Wärmeübertragung von
dem wenigstens einen Heizelement 10 auch auf die zwei-
te Scheibe 6 zu erreichen, erfolgt der Wärmeübergang
vorzugsweise über den Abschnitt 12 des Rahmens 5 der
ersten Scheibe 4, an dem auch die zweite Scheibe 6
abschnittsweise anliegt. Entsprechend besteht zumin-
dest dieser Abschnitt aus einem Material mit guter Wär-
meleitfähigkeit.
[0030] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Feldhäckslers 20 in perspektivischer Ansicht von hin-
ten. Die vom Betrachter abgewandte Vorderseite des
Feldhäckslers 20 weist ein an sich bekanntes Einzugs-
gehäuse auf, an der unterschiedliche Typen von Vorsatz-
geräten austauschbar montiert werden können, die sich
in der Art des Erntegutes, an das sie angepasst sind,
und/oder in ihrer Arbeitsbreite unterscheiden. Das Vor-
satzgerät führt das Erntegut einem Häckselwerk im In-
nern der Karosserie 21 des Feldhäckslers 20 zu. An der
Oberseite der Karosserie 21 ist ein Auswurfkrümmer 22
um eine vertikale Achse drehbar montiert und in einer
Entladeposition dargestellt. Der Auswurfkrümmer 22
dient zum Überladen des gehäckselten Erntegutes in ein
parallel zum Feldhäcksler 20 fahrendes Begleitfahrzeug.
Der proximale Abschnitt des Auswurfkrümmers 22 ist
drehbar mit der Karosserie 21 verbunden, der distale Ab-
schnitt des Auswurfkrümmers 22 trägt an seinem karos-
seriefernen Ende eine Auswurfklappe 23. An dem dista-
len Abschnitt des Auswurfkrümmers 22 ist benachbart
zur Auswurfklappe 23 die Kamera 1 montiert. Die Kame-
ra 1 ist mit dem distalen Abschnitt über ein Drehgelenk
24 mit vertikaler Drehachse verbunden. Ein an dem
Drehgelenk 24 angebrachter Motor ist an einen Drehan-
trieb des Auswurfkrümmers 22 gekoppelt. Die Kamera 1
dient beispielsweise der Funktionsüberwachung wäh-
rend des Entladevorganges auf das Begleitfahrzeug.
[0031] Für eine Straßenfahrt wird der Auswurfkrüm-
mer 22 in eine Straßenfahrtposition überführt, das heißt,
dass sich der Auswurfkrümmer 22 in einer zur Längs-

achse des Feldhäckslers 20 parallelen Position befindet.
In dieser Straßenfahrtposition liefert die Kamera 1 am
Auswurfkrümmer Bilder vom rückwärtigen Bereich des
Feldhäckslers 20 an eine Bildschirmeinheit im Inneren
der Fahrerkabine.
[0032] Fig. 4 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Mähdreschers 30. Der Mähdrescher 30 weist in
seinem Frontbereich ein Schneidwerk auf, welches dem
Ernten und Aufnehmen von Erntegut sowie der Überga-
be an den Mähdrescher 30 zur weiteren Verarbeitung
dient. Das Erntegut wird in dem Mähdrescher 30 verar-
beitet, wobei aus dem aufgenommenen Erntegut ausge-
schiedenes Korn in einen Korntank 31 gefördert wird.
Das in dem Korntank 31 gebunkerte Korn wird bei Errei-
chen der maximalen Aufnahmekapazität über ein Korn-
abtankrohr 32 auf ein Begleitfahrzeug überladen. Zur
Überwachung des Überladevorganges ist am Kornab-
tankrohr 32 die erfindungsgemäße Kamera 1 angeord-
net, die hier unter schwierigen Bedingungen zum Einsatz
kommt.
[0033] Insbesondere feine Staubpartikel können sich
auf der Oberfläche der ersten Scheibe 4 beziehungswei-
se der zweiten Scheibe 6 absetzen und führen dazu, dass
die Bildqualität der von der Kamera 1 zu Überwachungs-
zwecken aufgenommenen Bilder stark beeinträchtigt
wird. Verstärkt wird diese Beeinträchtigung durch auf der
Oberfläche der ersten Scheibe 4 beziehungsweise der
zweiten Scheibe 6 kondensierende Feuchtigkeit. Durch
die Verwendung der Kamera 1 mit in dem Gehäuse2
angeordneten wenigstens einen Heizelement 10 lässt
sich die Bildqualität über einen längeren Zeitraum ohne
manuelle Reinigung aufrecht erhalten. Da, wie weiter
oben bereits ausgeführt wurde, das manuelle Reinigen
längerfristig zu Beschädigungen der Oberfläche der er-
sten Scheibe 4 führen würde, indem diese matt wird, ist
der Einsatz einer zweiten Scheibe 6, die zu Reinigungs-
zwecken einfach vom Gehäuse 2 lösbar ist und bei Be-
darf vollständig austauschbar ist, sinnvoll. In Fig. 4 sind
weitere Positionen einer möglichen Anordnung der Ka-
mera 1 an der Außenseite der Erntemaschine dargestellt,
die der Überwachung von Maschinenfunktionen dienen.
Eine am Dach der Kabinen 33 angeordnete Kamera 1
könnte in den zu erntenden Bestand blicken, um Infor-
mationen über die aufzunehmende Erntegutmenge be-
reitzustellen. Eine Kamera 1, die wie angedeutet unter-
halb der Kabine 33 angeordnet ist und in die Schneid-
werksmulde blickt, könnte Daten über die Verteilung des
vom Schneidwerk aufgenommenen Erntegutes bereit-
stellen und auf einer Bildschirmeinheit in der Kabine 33
zur Anzeige bringen. Die Verwendung der Kamera 1 im
Inneren des Mähdreschers käme beispielsweise im Mo-
torraum oder bei der Abgabe von Stroh an eine Häckse-
leinrichtung in Betracht.
[0034] Die an dem Kornabtankrohr 32 angeordnete
Kamera 1 wird entsprechend in Abhängigkeit von der
Position des Kornabtankrohres 32 entweder als Rück-
fahrtkamera oder zur Überwachung des Abtankvorgan-
ges eingesetzt, wobei in Abhängigkeit von der Position
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des Kornabtankrohres 32 die Kamera 1 Bilder von der
Abgabe des Erntegutes an das Begleitfahrzeug oder vom
rückwärtigen Bereich des Mähdreschers 30 an eine Bild-
schirmeinheit in der Kabine 33 übermittelt werden. Die
Bildübertragung kann bei einem Wechsel von der Rück-
wärtsfahrt in Vorwärtsfahrt zeitverzögert aufrecht erhal-
ten werden, um während der ersten Zeit nach der Fahrt-
richtungsänderung weiterhin Bilder des Rückwärtigen
Bereiches der Erntemaschine bereitzustellen.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Kamera

2 Gehäuse

3 Objektiv

4 Erste Scheibe

5 Rahmen

6 Zweite Scheibe

7 Wechselrahmen

8 Schraube

9 Gewindebohrung

10 Heizelement

11 Kontaktfläche

12 Abschnitt

20 Feldhäcksler

21 Karosserie

22 Auswurfkrümmer

23 Auswurfklappe

24 Drehgelenk

30 Mähdrescher

31 Korntank

32 Kornabtankrohr

33 Kabine

Patentansprüche

1. Kamera (1) zur Überwachung von Maschinenfunk-
tionen eines Fahrzeuges (20, 30), welche am oder
im Fahrzeug (20, 30) angeordnet ist, wobei die Ka-
mera (1) ein Gehäuse (2) umfasst, in dem ein Ob-
jektiv (3) sowie eine vor dem Objektiv (3) angeord-
nete erste Scheibe (4), die das Objektiv (3) vor Um-
gebungseinflüssen schützt, angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (2) wenigstens ein Heizele-
ment (10) benachbart zu der ersten Scheibe (4) an-
geordnet ist.

2. Kamera (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zweite Scheibe (6) auf der dem
Objektiv (3) abgewandten Seite der ersten Scheibe
(4) beabstandet zu dieser lösbar am Gehäuse (2)
angeordnet ist.

3. Kamera (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Scheibe (6) in einem
Wechselrahmen (7) gehaltert ist.

4. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schei-
be (6) als ein Filter ausgeführt ist.

5. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass an einem die erste
Scheibe (4) halternden Rahmen (5) und/oder dem
Wechselrahmen (7) zumindest eine Austrittsöffnung
vorgesehen ist, durch die ein Fluid auf die Oberflä-
che zumindest einer der beiden Scheiben (4, 6) ge-
richtet ausbringbar ist.

6. Kamera (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die zumindest eine Austritts-
öffnung ein kontinuierlicher Fluidstrom ausbringbar
ist.

7. Kamera (1) nach Anspruch 3 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wechselrahmen (7) kraft-
und/oder formschlüssig mit dem Gehäuse (2) ver-
bindbar und von diesem zerstörungsfrei lösbar ist.

8. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Heizelement (10) elektrisch betreibbar ist.

9. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Heizelement (10) einen oder mehrere Widerstände
aufweist.

10. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur des
wenigstens einen Heizelementes (10) steuer- oder
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regelbar ist.

11. Kamera (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der die erste Scheibe
(4) aufnehmende Rahmen (5), der mit dem wenig-
stens einen Heizelement (10) in Verbindung steht,
aus einem Metall besteht.

12. Kamera nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rahmen (5) mit der zweiten Scheibe
(6) in Verbindung steht.

13. Verwendung einer Kamera (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 an einer selbstfahrenden landwirt-
schaftlichen Erntemaschine (20, 30), die eine Über-
gabevorrichtung (22, 32) zur Abgabe von Erntegut
an ein Begleitfahrzeug aufweist, die zwischen einer
Übergabeposition und einer Straßenfahrtposition
verschwenkt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kamera (1) an der Übergabevorrichtung
(22, 32) angeordnet ist, wobei in Abhängigkeit von
der Position der Übergabevorrichtung (22, 32) die
Kamera (1) Bilder von der Abgabe des Erntegutes
oder vom rückwärtigen Bereich der Erntemaschine
(20, 30) an eine Bildschirmeinheit übermittelt.

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Straßenfahrtposition der
Übergabevorrichtung von der Kamera (1) fahrtrich-
tungsabhängig Bilder des rückwärtigen Bereiches
der Erntemaschine (20, 30) an die Bildschirmeinheit
übermittelt werden.

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Straßenfahrtposition der
Übergabevorrichtung bei einem Fahrtrichtungs-
wechsel von Rückwärtsfahrt in Vorwärtsfahrt eine
zeitliche Verzögerung bei der Abschaltung der Ka-
mera (1) vorgesehen ist.
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